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Beschlussvorla
ge

Stadt Schönberg

E-Mail: s.tonn@schoenberger-land.de

Beratung über die Richtlinie zur Gewährung finanzieller Förderung 
für die Vereine in Schönberg

Abstimmung:
Beratungsfolge Ja Nein Enth.
Hauptausschuss

Stadtvertretung Schönberg

Sachverhalt:
In der Sitzung des Ausschuss für Soziales, Bildung und Kultur vom 21.05.2015 wurde noch einmal  
über die Richtlinie beraten. Dabei ist für den Punkt 1.2.1 eine Änderung vorgeschlagen worden.
Im Ergebnis der Beratung schlägt der Ausschuss die als Anlage beigefügte Richtlinie zur 
Beschlussfassung vor.
Die Änderungen sind im Anhang kursiv, fett  und unterstrichen dargestellt.

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung der Stadt Schönberg beschließt die Richtlinie zu Gewährung finanzieller 
Förderung für die Vereine in Schönberg. 

Finanzielle Auswirkungen: 
keine

Anlage: 
Richtlinie zur Gewährung finanzieller Förderung für die Vereine in Schönberg 



Ausdruck vom: 21.10.2015

Lebenslauf zur VO/1/0196/2015
Beschlüsse:
14.07.2015 Hauptausschuss
SI/HA11/010/2015
Zur vorgeschlagenen Änderung der Richtlinie der finanziellen Förderung sprechen Herr 
Heinze, Herr Freitag und Herr Saß. Insbesondere die Formulierung Institutionen wird 
ausgiebig erörtert.
Folgende Änderungen werden eingefügt:
1. Unter Punkt 1.2.1 - Antragsberechtigt alle Vereine, Verbände und Institutionen mit Sitz in 

Schönberg sowie Vereine, Verbände und Institutionen aus dem Landkreis, die in der 
Stadt Maßnahmen und Veranstaltungen durchführen.

2. Die Änderung der Richtlinie tritt ab 01.01.2016 in Kraft.

Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt: 
Die Stadtvertretung der Stadt Schönberg beschließt die Richtlinie zu Gewährung finanzieller 
Förderung für die Vereine in Schönberg mit den vorstehenden Änderungen.

Abstimmungsergebnis: 
5 Ja-Stimmen
1 Gegenstimme
- Enthaltung
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